
In dieser Richtung ist vor allem die Anleitung des 
Staatsanwalts gegenüber den Untersuchungs
organen weiter auszubauen, damit sie eine höhere 
Qualität ihrer Arbeit erreichen können. Sind die 
Ermittlungen abgeschlossen, so muß der Staatsan
walt erneut prüfen, ob Anklage erhoben werden 
soll; er muß besonderes Augenmerk darauf rich
ten, ob es bei Straftaten geringerer Gesellschafts
gefährlichkeit, bei denen entsprechend dem Gesetz 
von Erhebung der Anklage abgesehen werden 
kann, im Interesse der Erziehung des Täters oder 
der Einwirkung auf bestimmte Bevölkerungskreise 
nicht wirksamer ist, daß sich statt der Gerichte 
gesellschaftliche Kollektive mit dieser Gesetzes
verletzung befassen.
Erhebt der Staatsanwalt Anklage, so hat das 
Gericht eigenverantwortlich die Entscheidung über 
die Durchführung des gerichtlichen Verfahrens zu 
treffen. Hierbei hat es zu untersuchen, ob alle Vor
aussetzungen der strafrechtlichen Verantwortlich
keit nach den Grundsätzen der sozialistischen Ge
setzlichkeit vor liegen, wobei nochmals auf die ver
antwortliche Mitwirkung der Schöffen hingewiesen 
sei.
Die öffentliche Hauptverhandlung als Höhepunkt 
des Strafverfahrens spiegelt auch das Verhältnis 
unserer Gerichte zu den Menschen gm sichtbarsten 
wider. Durch die Mitwirkung des Arbeitskollektivs 
des Angeklagten, der örtlichen Organe der Staats
macht und von Vertretern gesellschaftlicher Orga
nisationen in der Hauptverhandlung werden die 
Ursachen der strafbaren Handlung besser» erkannt, 
die Kraft der sozialistischen Gesellschaft zur 
Überwindung dieser Ursachen mobilisiert und 
eine breite Atmosphäre der Unduldsamkeit gegen 
Verletzungen der sozialistischen Gesetzlichkeit ge
schaffen.
Die Teilnahme des Arbeitskollektivs des Angeklag
ten an der Hauptverhandlung hilft dem Gericht 
festzustellen, welche Voraussetzungen bestehen, 
um über die gerichtliche Strafe hinaus die gesell
schaftliche Erziehung wirksam werden zu lassen, 
und sichert dem Verurteilten die kameradschaft
liche Hilfe seiner Arbeitskollegen. Auch wenn der 
Ausspruch einer unbedingten Freiheitsstrafe erfor
derlich ist, muß nach dem Vollzug der Strafe die 
Erziehung des Täters durch das Kollektiv fortge
setzt werden, um ihm den Weg in das sozialistische 
Gemeinschaftsleben zu erleichtern und ihn vor 
Rückfälligkeit zu bewahren.
Wenn das Gericht eine kurzfristige Freihheitsstrafe 
ausspricht, dann muß der Strafvollzug unverzüg
lich eingeleitet werden, um Rowdys und andere 
besonders aggressive und hartnäckige Täter 
schnell dnd nachdrücklich die Autorität der 
Arbeiter-und-Bauem-Macht fühlen zu lassen und 
die Allgemeinheit vor ihnen zu schützen.
Es ist auch ein Ausdruck der Gerechtigkeit und 
Gesetzlichkeit, daß unsere Gerichte den Angeklag
ten ihre durch Verfassung und Strafprozeßordnung 
garantierten Rechte uneingeschränkt und vollstän
dig gewähren. Dabei üben die Rechtsanwälte, die 
sich zum größten Teil in Kollegien zusammen
geschlossen haben, eine wichtige Funktion aus.
Im Rahmen der Mobilisierung der Gesellschaft zur 
Unduldsamkeit gegen Straftaten hat die öffentliche

Bekanntmachung eines Urteils große Bedeutung. 
Es ist allerdings ein Instrument, das mit viel Fein
gefühl gehandhabt werden muß. Bei schweren 
Verbrechen wird eine öffentliche Bekanntmachung 
in erster Linie anzuwenden sein — und zwar in 
den vielfältigsten Formen —, um die Klassenwach 
samkeit breitester Teile der Bevölkerung zu er
höhen. Bei strafbaren Handlungen geringer Gesell
schaftsgefährlichkeit darf eine öffentliche Bekannt
machung nicht dazu führen, daß Verurteilte vom 
Kollektiv gemieden, von der Gesellschaft isoliert 
und sie oder ihre Angehörigen bloßgestellt werden. 
Das Urteil muß in einfacher, klarer und überzeu
gender Sprache, nicht über den Kopf des Ange
klagten und der Prozeßbeteiligten hinweg, die 
strafrechtliche Verantwortlichkeit des Täters im 
gesellschaftlichen Zusammenhang darstellen und, 
darauf aufbauend, zum richtigen Strafvollzug 
führen.

IV
Der das gesamte Strafverfahren bestimmende 
Grundsatz der Erziehung und Wiedereingliederung 
straffällig gewordener Bürger ist auch für den 
Vollzug der Freiheitsstrafe charakteristisch.
Der Erziehungsprozeß, der bereits mit der Ein
leitung des Strafverfahrens beginnt und während 
des ganzen Verfahrens ändauert, findet in der 
Vollstreckung des Urteils seine folgerichtige Fort
setzung. Der sozialistische Strafvollzug beruht auf 
dem Gedanken, daß die Erziehung nur durch kol
lektive, gesellschaftlich nützliche Arbeit möglich ist; 
darin liegt sein humanistisches Wesen.
Das Prinzip der Umerziehung durch den Strafvoll
zug wird auf der Grundlage der Arbeitspflicht 
und unter Berücksichtigung der Arbeitsfähigkeit 
verwirklicht. Bis auf einen geringen Prozentsatz 
sind alle Strafgefangenen in den Arbeitsprozeß 
eingegliedert.
Die Strafgefangenen erhalten eine angemessene 
Bezahlung für ihre Arbeit, wovon ein Drittel für 
die Befriedigung zusätzlicher persönlicher Bedürf
nisse während des Strafvollzugs verbraucht 
werden kann und zwei Drittel der Familie über
wiesen werden. Geldbeträge, die der Strafgefangene 
für Verbesserungsvorschläge erhält, und Prämien 
stehen ihm in voller Höhe zur freien Verfügung. 
Es werden Arbeitsverträge abgeschlossen, die der 
beruflichen Ausbildung der Strafgefangenen dienen. 
Zur Erhöhung der erzieherischen Wirkung der 
produktiven Arbeit im Strafvollzug ist es notwen
dig, die guten Ansätze zur Durchsetzung der 
Neuerermethoden, der aktiven Teilnahme an Pro
duktionsberatungen und zur Durchführung von 
Fachschulungen und Fachlehrgängen in Verbin
dung mit einer qualifizierten Produktions- 
Propaganda zu fördern. Die volkseigenen Betriebe 
sind zu veranlassen, ihre vertraglichen Verpflich
tungen zur beruflichen Ausbildung der Strafgefan
genen besser einzuhalten.
Die Umerziehung durch produktive Arbeit wird 
ergänzt durch politisch-kulturelle Erziehung. 
Deren Notwendigkeit und Möglichkeit wurde auch 
durch die individuellen Gespräche in Durchführung 
des Gnadenerweises bewiesen. Die Erziehungs
arbeit wird um so erfolgreicher sein, wenn sie 
individueller, differenzierter erfolgt und aktuelle 
politische Fragen offensiver behandelt werden.


